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Förderrichtlinie Energie

Änderung vom 28. November 2022

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: –
Geändert: 7.6-2
Aufgehoben: –

Der Stadtrat Aarau

beschliesst:

I.
Der  Erlass  SRS  7.6-2  (Förderrichtlinie  Energie  vom  12. Februar 2018) 
(Stand 25. Januar 2022) wird wie folgt geändert:

§  5 Abs. 5 (neu)

5 Im Übrigen gelten die Allgemeinen Förderbedingungen gemäss Anhang 2.

Anhänge

Anhang 1: Förderprogramm Energie (geändert)

Anhang 2: Allgemeine Förderbedingungen (neu)

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.
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IV.
Die Änderungen unter Ziff. I treten am 1. Januar 2023 in Kraft.

Aarau, 28. November 2022

Im Namen des Stadtrats
 
Der Stadtpräsident
Dr. Hanspeter Hilfiker
 
Die Stadtschreiber-Stv.
Andrea Huckele

2



 

  

 
 

 
 
 

 

  
 

Anhang 1: Förderprogramm Energie  

 
 
 
1. Gebäudeprogramm – Wärmedämmung von Fassade, Dach, Wand und 
Boden gegen Erdreich 
 
Betrag 
Zusätzliche Förderung im Umfang von 50 % auf den vom Gebäudeprogramm des Bundes 
durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (DBVU) des Kantons Aargau 
zugesicherten Beitrag.  

 Förderobergrenze: 
Fr. 30'000.- pro Gebäude 

 Max. 50 % der energetischen Investitionssumme 
 
Anforderung und Förderbedingungen 
Seit Januar 2010 leistet das Gebäudeprogramm des Bundes Beiträge an die 
wärmetechnische Sanierung von Gebäudeteilen. Im Rahmen des Förderprogramms der 
Stadt Aarau kann die wärmetechnische Sanierung von Gebäudeteilen gemäss folgenden 
Festlegungen zusätzlich finanziell unterstützt werden. Basis ist die Zusage des DBVU. 
 
Es gelten die gleichen Anforderungen wie durch das Gebäudeprogramm des Kantons 
Aargau. 
 
Die Förderzusage des Kantons darf bei der Einreichung bei der Stadt Aarau nicht älter als 
3 Monate sein. Mit der Einreichung der kantonalen Förderzusage bei der Stadt, sind die 
Fördergelder reserviert. Die somit erfolgte Reservierung ist obligatorisch für den Erhalt der 
städtischen Fördergelder. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichung der 
definitiven Zusage des Förderbetrags des Kantons innerhalb von 3 Monaten. Danach 
verfällt der Anspruch. 
 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Baubeginn 
 
Vollzug 
Stadt Aarau 
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2. Ersatzneubau/Gesamtmodernisierung MINERGIE-P(-A-ECO) 
 
Betrag 
Zusätzliche Förderung im Umfang von 50 % auf den vom Gebäudeprogramm des Bundes 
durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (DBVU) des Kantons Aargau 
zugesicherten Beitrags.  

 Förderobergrenze: 
Fr. 30'000.- pro Gebäude 

 Max. 50 % der energetischen Investitionssumme 
 
Anforderung und Förderbedingungen 
Es gelten die gleichen Anforderungen wie durch das Gebäudeprogramm des Kantons 
Aargau. 
 
Die Förderzusage des Kantons darf bei der Einreichung bei der Stadt Aarau nicht älter als 
3 Monate sein. Mit der Einreichung der kantonalen Förderzusage bei der Stadt, sind die 
Fördergelder reserviert. Die somit erfolgte Reservierung ist obligatorisch für den Erhalt der 
städtischen Fördergelder. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichung der 
definitiven Zusage des Förderbetrags des Kantons innerhalb von 3 Monaten. Danach 
verfällt der Anspruch. 
 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Baubeginn 
 
Vollzug 
Stadt Aarau 
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3. Ersatz von Heizöl-, Erdgas- und Elektroheizungen durch Anschluss 
ans Fernwärmenetz 
 
Betrag 
Bis 500 kW:  

 Grundbeitrag: Fr. 500.- 
 Leistungsbeitrag: Fr. 180.- pro kW 

 
Ab 500 kW:  

 Prüfung erfolgt im Einzelfall 
 
Zusatz bei Erstinstallation Wärmeverteilsystem:  

 Grundbeitrag: Fr. 1'600.- 
 Leistungsbeitrag: Fr. 40.- pro kW 

 
Zur Überbrückung bis der Fernwärmeanschluss realisiert werden kann, können Beiträge 
für notwendige Reparaturen gesprochen werden. Für Reparaturen der bestehenden 
Heizungsanlage gelten folgende maximalen Beitragsätze:   

 bis 25 kW Fr. 1'500.- 
 ab 26 kW bis 50 kW Fr. 2'500.- 
 ab 51 kW bis 100 kW Fr. 3'500.- 
 ab 101 kW bis 200 kW Fr. 5'000.- 

 
Über die Unterstützung von möglichen Übergangslösungen (z.B. mobile Lösungen) wird im 
Einzelfall entschieden. 
 
Anforderung und Förderbedingungen 

 Die Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung. 
 Die geförderte Anlage befindet sich innerhalb des Fernwärme-Versorgungsgebiets 

der Eniwa. Bei Verzögerung bietet Eniwa eine Überbrückungslösung zulasten von 
Eniwa an. 

 Die bezogene Wärme muss hauptsächlich aus erneuerbaren Energien oder 
Abwärme stammen. 

 Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 W Anschlussleistung pro m² 
Energiebezugsfläche bemessen. 

 Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt nach Inbetriebnahme. 
 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Installation 
 
Vollzug 
Eniwa 
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4. Ersatz von Heizöl-, Erdgas- und Elektroheizungen durch Wärme-
pumpe 
 
Betrag 
Bis 500 kW Nennheizleistung der Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpe: 

 Grundbeitrag: Fr. 2'000.- 
 Leistungsbeitrag: Fr. 60.- pro kW 

 
Ab 500 kW Nennheizleistung der Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpe:  

 werden im Einzelfall geprüft. 
 
Bis 50 kW Nennheizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe: 

 Grundbeitrag: Fr. 2'000.- 
 Leistungsbeitrag: Fr. 30.- pro kW 

 
Ab 50 kW Nennheizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe: 

 keine Förderung. 
 
Anforderung und Förderbedingungen 
Förderberechtigt sind Sole/Wasser-, Wasser/Wasser- und Luft/Wasser-Wärmepumpen. 
 
Anforderung und Förderbedingungen 

 Die Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung. 
 Die geförderte Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt. 
 Die geförderte Anlage befindet sich ausserhalb des Fernwärme-Versorgungsgebiets 

der Eniwa; es ist gemäss aktueller Planung der Eniwa bis Ende 2026 kein Anschluss 
an das Fernwärmenetz möglich. 

 Pro Gebäude wird maximal eine Luft/Wasser-Wärmepumpe gefördert.  
 Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 W Anschlussleistung pro m² 

Energiebezugsfläche bemessen. 
 Die Anlage wird innerhalb von 18 Monaten ab Gesuchseingabe in Betrieb 

genommen. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen von 
Auftragsbestätigung/Rechnung und Fotos nach Inbetriebnahme an die Eniwa. 
Danach verfällt der Anspruch. 

 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Installation 
 
Vollzug 
Eniwa 
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5. Ersatz von Heizöl-, Erdgas- und Elektroheizungen durch Pelletfeue-
rung 
 
Betrag 
Pelletfeuerung mit Tagesbehälter:  

 Fr. 2'000.- pro Anlage 
 
Automatische Pelletfeuerung bis 70 kW: 

 Grundbeitrag: Fr. 2'000.- 
 Leistungsbeitrag: Fr. 30.- pro kW 

 
Automatische Pelletfeuerung ab 70kW:  

 werden im Einzelfall geprüft. 
 
Anforderung und Förderbedingungen 

 Die Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung. 
 Die geförderte Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt. 
 Die geförderte Anlage befindet sich ausserhalb des Fernwärme-Versorgungsgebiet 

der Eniwa; es ist gemäss aktueller Planung der Eniwa bis Ende 2026 kein Anschluss 
an das Fernwärmenetz möglich. 

 Gefördert werden Pelletfeuerungen mit Tagesbehälter. 
 Die Anlage weist das Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz oder gleichwertig auf. 
 Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 W Anschlussleistung pro m² 

Energiebezugsfläche bemessen. 
 Die Anlage wird innerhalb von 18 Monaten ab Gesuchseingabe in Betrieb 

genommen. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen von 
Auftragsbestätigung/Rechnung und Fotos nach Inbetriebnahme an die Eniwa. 
Danach verfällt der Anspruch. 

 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Installation 
 
Vollzug 
Eniwa 
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6. Ersatz von Heizöl-, Erdgas- und Elektroheizungen durch alternative 
Wärmelösungen; auch bei Installation in Neubauten 
 
Gefördert werden alternative Lösungen für die Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren 
Quellen – auch in Kombination mit Stromerzeugung. Mögliche Technologien sind 
Brennstoffzellen, Blockheizkraftwerke (BHKW), Hybridboxen (Kombination aus BHKW und 
Wärmepumpe), Gasmotorenwärmepumpen usw. (Aufzählung nicht abschliessend). Als 
Energieträger kommen Biogas, Wasserstoff, synthetische Gase (aus erneuerbarer 
Produktion), erneuerbares Methanol, organisches Material usw. in Frage (Aufzählung nicht 
abschliessend). 
 
Betrag 
Bis 500 kW Nennheizleistung: 

 Grundbeitrag: Fr. 5'000.- 
 Leistungsbeitrag: Fr. 60.- pro kW 

 
Ab 500 kW Nennheizleistung:  

 Prüfung erfolgt im Einzelfall 
 
Anforderung und Förderbedingungen 

 Die Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung in einem bestehenden 
Gebäude oder wird in einem Neubau installiert. 

 Die geförderte Anlage befindet sich ausserhalb des Fernwärme-Versorgungsgebiets 
der Eniwa; es ist gemäss aktueller Planung der Eniwa bis Ende 2026 kein Anschluss 
an das Fernwärmenetz möglich. 

 Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 W Anschlussleistung pro m² 
Energiebezugsfläche bemessen. 

 Die Anlage muss nachweisbar eine hohe Gesamtenergieeffizienz aufweisen 
(mindestens 60 % bei BHKW; bei anderen Technologien höher). 

 Die Anlage wird innerhalb von 30 Monaten ab Gesuchseingabe in Betrieb 
genommen. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen von 
Auftragsbestätigung/Rechnung und Fotos nach Inbetriebnahme an die Eniwa. 
Danach verfällt der Anspruch. 

 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Installation 
 
Vollzug 
Eniwa 
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7. Planungskosten für Konzept Elektroheizungsersatz 
 
Betrag 

 Von den Kosten zur Erstellung eines Konzepts für den Ersatz einer Elektroheizung 
wird 1/3, insgesamt maximal Fr. 2'500.- pro Liegenschaft gefördert. 

 Davon wird nach Einreichung des Konzepts 1/3 ausgezahlt; die restlichen 2/3 
werden nach der Installation des alternativen Heizungssystems ausgezahlt. 

 
Anforderung und Förderbedingungen 

 Gefördert wird die fachliche Unterstützung für die Erstellung eines 
Planungskonzepts zum Ersatz einer Elektroheizung durch ein erneuerbares System. 

 Liegen die notwendigen Unterlagen vor, ist eine Heizlastberechnung zur 
Dimensionierung des neuen Heizsystems vorzunehmen. 

 Voraussetzung ist das Vorliegen eines gültigen GEAK oder GEAK Plus. 
 Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen des Konzepts, der 

Rechnung und des GEAK/GEAK Plus an die Stadt Aarau. 
 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Umsetzung der Massnahmen 
 
Vollzug 
Stadt Aarau 
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8. Photovoltaik- (PV-) und Solarthermie-Anlagen 
 
Betrag 
Förderobergrenze: Pro Anlage werden maximal Fr. 15'000.- ausbezahlt. 
 
PV-Anlagen: 

 Grundbeitrag Fr. 500.- 
 Leistungsbeitrag Fr. 100.- pro kWp (Kilowatt peak) 

 
PV-Anlagen integriert: 

 Grundbeitrag Fr. 600.- 
 Leistungsbeitrag Fr. 110.- pro kWp 

 
PV-Anlagen an Fassaden: 

 Grundbeitrag Fr. 600.- 
 Leistungsbeitrag Fr. 120.- pro kWp 

 
Thermische Solaranlagen:  

 Fr. 200.- pro m2 Bruttofläche 
 
Anforderung und Förderbedingungen 
Photovoltaik: 

 Anlage mit mind. 2 kWp Leistung (keine Plug-and-Play-Anlagen) 
 Es handelt sich um eine Neuinstallation. Ein Solarersatz wird nicht gefördert. 
 Die Anlage wird innerhalb von 18 Monaten ab Gesuchseingabe in Betrieb 

genommen. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen von 
Auftragsbestätigung/Rechnung und Fotos nach Inbetriebnahme an die Eniwa. 
Danach verfällt der Anspruch. 

 
Thermische Solaranlage: 

 Einfamilienhaus: max. 10 m2, Zweifamilienhaus: max. 12 m2 
 Die thermische Solaranlage wird nicht dazu verwendet, um den gesetzlich 

vorgeschriebenen Mindestanteil für erneuerbare Energien (MuKEn EN-1) 
abzudecken. 

 Es handelt sich um eine Neuinstallation. Ein Solarersatz wird nicht gefördert. 
 Der Kollektor besitzt das Label «Solar Keymark». 
 Die Anlage wird innerhalb von 18 Monaten ab Gesuchseingabe in Betrieb 

genommen. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen von 
Auftragsbestätigung/Rechnung und Fotos nach Inbetriebnahme an die Eniwa. 
Danach verfällt der Anspruch. 

 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Baubeginn 
 
Vollzug 
Eniwa 
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9. Eigenstromverbrauch: Beratung zur Konzepterstellung 
 
Betrag 
Förderobergrenze: Maximal 50 % der Kosten zur Konzepterstellung und maximal 
Fr. 2'000.- pro Gesuch. 
 
Anforderung und Förderbedingungen 

 Gefördert wird die fachliche Unterstützung für die Erstellung eines Konzepts zum 
Eigenstromverbrauch ab 3 Parteien. 

 Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen des Konzepts und der 
Rechnung an die Stadt Aarau. 

 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Umsetzung der Massnahmen 
 
Vollzug 
Stadt Aarau 
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10. Elektromobilität: Ausbaukonzept Ladeinfrastruktur 
 
Betrag 
Förderobergrenze: Maximal 50 % der Kosten zur Konzepterstellung und maximal 
Fr. 2'000.- pro Gesuch. 
 
Anforderung bzw. Förderbedingungen 

 Gefördert wird die fachliche Erarbeitung eines Ausbaukonzepts für 
Ladeinfrastruktur in Gewerbeliegenschaften und Mehrfamilienhäusern (beides 
Bestandsliegenschaften) mit mindestens 6 Ladepunkten. 

 Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gegen Einreichen des Konzepts und der 
Rechnung an die Stadt Aarau. 

 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Umsetzung der Massnahme 
 
Vollzug 
Stadt Aarau 
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11. Freiwillige Zielvereinbarungen (FEEZ) und Energieeffizienzpro-
gramm (PEIK) 
 
Betrag 
Förderobergrenze: Pro Unternehmen werden maximal Fr. 20'000.- ausbezahlt. 
 
FEEZ:   

 40 % der Gebühr für die Erstellung der FEEZ durch act (Cleantech Agentur Schweiz) 
oder EnAW (Energie-Agentur der Wirtschaft). 

 Beitrag von 8 Rp. pro eingesparte kWh Strom und 4 Rp. pro eingesparte kWh 
Brennstoff oder Wärme auf die Einsparungen über die Lebensdauer max. aber auf 
10 Jahre. 

 
PEIK: 

 Beitrag von 8 Rp. pro eingesparte kWh Strom und 4 Rp. pro eingesparte kWh 
Brennstoff oder Wärme auf die Einsparungen über die Lebensdauer max. aber auf 
10 Jahre. 

 
Anforderung bzw. Förderbedingungen 
Für die gleiche energetische Massnahme kann nur bei einem Förderprogramm (der Stadt 
Aarau) Fördergeld abgeholt werden. 
 
Zeitpunkt Förderantrag 
Vor Umsetzung der Massnahmen 
 
Vollzug 
Eniwa  



 

  

 
 

 
 
 

 

  
 

Anhang 2: Allgemeine Förderbedingungen  

 
 
Fördersätze und Bedingungen 
– Es gelten jeweils die Förderansätze und Förderbedingungen zum Zeitpunkt des Gesuch-

eingangs. 
– Gefördert werden Massnahmen gemäss gültigem Förderprogramm, sofern sie zur Ver-

minderung der CO2-Emissionen beitragen. 
– Förderbeiträge berechnen sich pro Gebäude, Bauvorhaben und Fördertatbestand bis zu 

dem in den Förderbedingungen genannten Maximalbeiträgen je nach Fördertatbestand. 
Bei grösseren Beitragen entscheidet die Stadt fallweise. 

 
 
Einreichen des Fördergesuchs 
Das Fördergesuch mit den erforderlichen Beilagen muss unterzeichnet und vor Bau- bzw. 
Installationsbeginn an die jeweilige mit dem Vollzug beauftragte Stelle (siehe Förderge-
such) eingereicht werden. Das Gesuch gilt erst als eingereicht, wenn die erforderlichen Do-
kumente vollständig bei der mit dem Vollzug beauftragten Stelle vorliegen, und der Ein-
gang dem Gesuchstellenden bestätigt wurde. Unvollständige Fördergesuche werden an die 
Gesuchstellenden zurückgeschickt. 
 
 
Bearbeitung des Fördergesuchs 
Die Fördergesuche werden in der Regel innert vier bis sechs Wochen nach Eingang bear-
beitet und abschliessend beurteilt. 
 
 
Zustellung der Förderzusicherung 
Nach erfolgreicher Prüfung des Gesuchs wird den Gesuchstellenden eine Förderzusiche-
rung zugestellt. 
 
 
Gültigkeitsdauer, Zusicherungsfrist 
Ein Förderentscheid ist je nach Fördergegenstand und gemäss Förderprogramm 18 bis 36 
Monate ab Datum der Zusage gültig. Vor Ablauf dieser Frist müssen das Projekt realisiert 
und die Abschlussunterlagen eingereicht sein. Eine Ausnahme ist möglich, wenn vor Ab-
lauf dieser Frist ein begründeter Antrag auf Fristverlängerung eingereicht wird. 
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Weitere Bedingungen 
– Die im Gesuch enthaltenen Angaben sind für die Bemessung und Auszahlung des För-

derbeitrags verbindlich.  
– Wird ein Projekt bzw. die Anlage nicht wie im Förderentscheid beschrieben realisiert, so 

ist dies der mit dem Vollzug beauftragten Stelle vor der Realisierung zu melden.  
– Das Stadtbauamt hat jederzeit das Recht, Einsicht in die mit Fördergesuchen zusam-

menhängenden Akten zu verlangen und Kontrollen an den ausgeführten Bauten und 
Anlagen vorzunehmen. Die Bauherrschaft garantiert einen freien Zugang zu den ent-
sprechenden Bauten und Anlagen.  

– Mit der Förderung durch die Stadt Aarau werden die gesamten anrechenbaren CO2-Re-
duktionen an die Stadt abgetreten. Eine Aufteilung der CO2-Reduktion zwischen der 
Stadt und Dritten, zum Beispiel mit KliK (Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation), 
oder der Verkauf von CO2-Zertifikaten ist unzulässig.  

– Die Einreichung eines Fördergesuchs und die Ausstellung eines Förderentscheids ent-
binden die Bauherrschaft nicht davon, die für den Bau und Betrieb der Bauten bzw. An-
lagen erforderlichen Bewilligungen einzuholen oder Meldungen vorzunehmen bzw. gel-
tende Vorschriften einzuhalten. Die Ausstellung eines Förderentscheids bedeutet 
insbesondere nicht, dass die für das Vorhaben massgebenden bau-, energie-, umwelt- 
oder anderweitig relevanten öffentlich-rechtlichen Anforderungen geprüft und bewilligt 
sind.  

 
Auszahlung von Förderbeiträgen 
Voraussetzung für die Auszahlung von Förderbeiträgen ist, dass die erforderlichen Ab-
schlussunterlagen vor Ablauf der Zusicherungsfrist an die jeweilige mit dem Vollzug be-
auftragte Stelle (siehe Fördergesuch) eingereicht werden. 
 
Anspruch auf Förderbeiträge 
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Förderbeiträge. Die Förderzusicherung erfolgt 
explizit unter dem Vorbehalt, dass zum Auszahlungszeitpunkt ausreichend bewilligte Mit-
tel zur Verfügung stehen. 
Förderberechtigt sind Gebäude und Anlagen, wenn sie auf Stadtgebiet stehen und sämtli-
che weiteren Bedingungen erfüllt sind. 
 
Abzug von Förderbeiträgen in der Steuererklärung 
Förderbeiträge müssen in der Steuererklärung bei der Festlegung der Liegenschaftsunter-
haltskosten berücksichtigt und von den anrechenbaren Unterhaltskosten abgezogen wer-
den. 
 
Datenschutz 
Die Beitragsempfangenden nehmen zur Kenntnis und sind ausdrücklich damit einverstan-
den, dass die schweizerischen Steuerbehörden (Gemeinden, Kantone, Bund) über ausbe-
zahlte Förderbeiträge auf Anfrage oder automatisch in Kenntnis gesetzt werden können 
und dass Personendaten auch an ausserkantonale öffentliche Organe weitergegeben wer-
den dürfen. 


